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Stadt-/Gemeindeverwaltungen (Bauämter)
Planungsbüros
Banken
große Bauunternehmen in Europa
Architekturbüros bundesweit

Kurzcharakteristik 
„architektur international“ erscheint monatlich. 
Jedes Heft ist ein Wechselspiel von Texten, 
Projekten und einem großen Lifestyle-Teil.

Erscheinungsweise 
monatlich

Jahrgang 
4. Jahrgang 2012

Web-Adresse (URL)
www.architektur-verlag.com

Organ 
unabhängig

Herausgeber 
DNA-Verlagsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 26
36037 Fulda
Telefon 0661/48048-0
Telefax 0661/48048-480
post@architektur-verlag.com

Bezugspreis
Jahresabonnement 10 Ausgaben
Inland 96,30 EUR (inkl. MwSt. & Versand)
Ausland 107,– EUR
Einzelverkaufspreis 8,50 EUR

Auflage 
Leistungsgrundlage ist die durchschnittlich 
garantiert verbreitete Auflage. 

Verbreitung 
Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz, 
Niederlande, Belgien, Luxemburg.

Verteilerschlüssel
Architekten, Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen, Planungsbüros, Banken, Sparkassen, 
Bauunternehmen, Bauingenieure, Innen
architekten, Handwerker, Bauträger und 
Immobilienbüros.
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Handwerker & Architektur-Interessierte
Planungsbüros
Banken
große Bauunternehmen in Europa
Architekturbüros



anzeigenpreisliste

Format 
230 x 297 mm beschnitten 
236 x 303 mm unbeschnitten 
3 mm Beschnitt je Anschnittkante

Satzspiegel
195 mm breit, 260 mm hoch

Druck- und Bindeverfahren
Offsetdruck, Rücken-Klebebindung

Zahlungsziele    
· 8 Tage netto Kasse
· Sondernachlass bei Lastschrifteinzug: 
  Rechnungsbetrag netto minus 3%

Bankverbindung 
Deutsche Bank
Kto. 3064 68 000
BLZ 500 700 24

Ust-Id.Nr. DE-254890852 
Steuernummer 045 231 65669 

Branchenverzeichnis
Indexeintrag
  6 Monate	 ➞	 € 179,–  einmalig
12 Monate	 ➞	 € 299,–
  
Alle Preise zzgl. 19 % gesetzl. MwSt.

Platzierung   
Platzierungswünsche können nur jeweils für 
ganze oder halbe Seiten berücksichtigt
werden.

Malstaffel
	 3 Anzeigen ➞	 3 %
	 6 Anzeigen ➞	 5 % 
	12 Anzeigen ➞	10 % 

Mengenstaffel 
für 3 Seiten ➞	 5 % 
für 6 Seiten ➞	 10 %
ab 8 Seiten ➞	 15 %

Beilagen & Einhefter 
auf Anfrage

Die Anzeigen-Preisliste ist 
gültig ab 1. März 2010



1/8 Seite hoch
■	60 x 95 mm� € 630,–

1/4 Seite quer
■	195 x 60 mm� € 1.250,–

1/8 Seite quer
■	95 x 60 mm� € 630,–

1/4 Seite hoch
■	95 x 126 mm� € 1.250,–

1/2 Seite quer
■	195 x 126 mm� € 2.475,–

■	236 x 149 mm� € 2.600,–

1/2 Seite hoch
■	  95 x 260 mm� € 2.475,–

■	118 x 303 mm� € 2.600,–

1/3 Seite hoch
■	63 x 260 mm� € 1.650,–

■	86 x 303 mm� € 1.730,–

1/1 Seite
■	195 x 260 mm� € 4.500,–

■	236 x 303 mm� € 4.725,–

Umschlagseite
■	236 x 303 mm� € 5.400,–

2/1 Seite
■	420 x 260 mm� € 9.000,–

■	466 x 303 mm� € 9.450,–

anzeigenformate

1/3 Seite quer
■	195 x   83 mm� € 1.650,–

■	236 x 113 mm� € 1.730,–

Breite x Höhe

■	 Platzierung innerhalb des Satzspiegels

■	 Platzierung im Anschnitt inklusive Beschnittzugabe (3 mm)



themenplan 2012

Ausgabe  

1
Boden & Wandbelege 
Holz, Natursteine, Heizung, Estrich

Ausgabe  

2
Wohnen & Büro 
Boden, Licht, Einrichtung, Farbkonzept, Fenster, Türen

Ausgabe  

3
Außenanlagen 
Grünanlagen, Innenhöfe, Gärten, Parks, Terrassen, Eingänge

Ausgabe  

4
Fassaden 
Baustoffe, Materialien, Dämmung, Fenster, Türen

Ausgabe  

5
Dächer & Dachlösungen 
Baustoffe, Wärme- und Feuchteschutz, Glas, Innenausbau

Ausgabe  

6
Holz 
Konstruktionen, Böden, Treppen, Innenausbau

Ausgabe  

7
Bad & Sanitär 
Natursteine, Fliesen, Möbel, Sanitärtechnik

Ausgabe  

8
Sanieren & Erhalten 
Baustoffe, Fenster, Türen, Energietechnik, Glas, Innenausbau

Ausgabe  

9
Licht & Lichttechnik 
Fassadenbeleuchtung, Lichtgestaltung, Leuchten,  
Energieeffiziente Beleuchtung

Ausgabe  

10
Glas 
Dach, Fenster, Türen, Fassaden, Wände

Ausgabe  

11
Software & IT 
Aufzüge, Licht, Energie

Ausgabe  

12
Messebau & Klinikbau / Spezialeinrichter 
Konstruktion, Design, Beleuchtung, energieeffiziente Technik, Nach-
haltigkeit

Änderungen und Ergänzungen sind der Redaktion vorbehalten.



technische hinweise

Dateiformate
Vorzugsweise hochauflösendes PDF (PDF/x-3) 
mit 100% eingebetteten Schriften. EPS mit 
inkludierten Schriften (oder in Zeichenwege um-
gewandelt). In PDF oder EPS verwendete Bilder 
in CMYK, s/w oder Bitmap, keine RGB- oder 
LAB-Dateien. Farbraum: Coated Fogra39 
(ISO 12647–2:2004)

Programme
Adobe Creative Suite 5 (InDesign, Illustrator,  
Photoshop), QuarkXPress 8 (keine Office-
Dokumente wie Word, Powerpoint etc.)

Art der Anlieferung
E-Mail: anzeigen@architektur-verlag.com
Datenträger: DVD, CD-ROM oder
FTP-Server: Für die Zugangsdaten rufen Sie 
bitte unter 0661/48048-0 an.
Zur Datenanlieferung bitte grundsätzlich eine 
Textdatei mit Angaben über Verlagsobjekt, 
Kunde/Objekt, Erscheinungsdatum, Absen-
der, Ansprechpartner und Telefonnummer 
beifügen.

Auftrag & Ausdruck oder Proof
Bitte senden Sie uns zusätzlich zu Ihrer 
Daten-Übermittlung einen Auftrag per Fax 
(0661/48048-480), Post oder Kurier und 
außerdem einen Ausdruck,  
Abzug oder Proof Ihrer Anzeige.  
Nur so können wir feststellen, ob uns Ihre 
gesendeten Daten vollständig erreicht ha-
ben. Die Gewähr für den korrekten Abdruck 
können wir nur mit Hilfe Ihres eingesandten 
Abzugs übernehmen.

Andere Formate
In CorelDraw erstellte Dateien als EPS oder  
ai-Datei exportieren und die Texte vorher in 
Kurven umwandeln.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Telefonnum-
mer 0661/48048-0 zur Verfügung.



Homepage
www.architektur-verlag.com ist die  
Online-Plattform für die Zeitschrift architektur 
international. Die Website umfasst das Archiv 
aller Ausgaben, sie wird ergänzt durch aktu-
elle Meldungen, Service, Terminbörse, Mes-
setermine, Publikationen, Links zu namhaften 
Partner-Institutionen.

Bannerformate 
(Höhe x Breite in Pixel)
Banner		  275 x 170
Skyscraper		  600 x 160
andere Formate auf Anfrage

Banner auf Startseite 
ab	 1 Monat	 € 720 pro Monat
ab	 3 Monaten	 € 580 pro Monat
ab	 6 Monaten	 € 520 pro Monat

Banner auf Startseite und allen Unterseiten
ab	 1 Monat	 € 2.400 pro Monat
ab	 3 Monate	 € 2.000 pro Monat

Werbekombis sind möglich nach Absprache

internet

www.architektur-verlag.com



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke der 
Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige ab zu wickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbar-
ten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-
bereich des Verlages beruht.
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus-
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anz-
eigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.
6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzei-
gen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumut-
bar ist. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die Ersatzanzei-
ge erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprü-
che aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung 
– ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzli-
chen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch 
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anz-
eigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensicht-
lichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung 
und Beleg geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist schrift-
lich mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrun-
de gelegt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 

im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrün-
deter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Er-
scheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.

15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnun-
gen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die 
in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittlich verkaufte 
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagen-
minderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn 
sie bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 10 v.H., bei einer Auflage 
über 100.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüs-
sen etwaige Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach 
deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftrag-
gebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftragge-
ber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

1. Die vorstehenden und nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für 
den gesamten Geschäftsverkehr mit dem jeweiligen Auftraggeber, auch 
wenn sie bei späteren Auftragsbestätigungen oder Vertragsschlüssen nicht 
mehr gesondert erwähnt werden. Sie gelten auch dann, wenn der Auftrag-
geber bei der Annahme der Bestellung, bei Auftragsbestätigung oder an-
derweitig auf eigene Geschäftsbedingungen verweist, es sei denn, diesen 
wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen des Werbung-
treibenden hinausgehende Neben- oder Zusatzleistungen oder vertragliche 
Zusicherungen oder ein Rücktrittsrecht werden nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn dies ausdrücklich vorher vereinbart und durch den Verlag mit der 
Auftragsbestätigung oder in sonstiger vergleichbarer Weise im Rahmen des 
Vertragsschlusses bestätigt wurde.

3. Ein Ausschluss von Mitwerbern für eine bestimmte Ausgabe oder auf der 
gleichen Seite kann nicht gewährt werden.

4. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auftraggebers aus dem mit 
uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftli-
chen Zustimmung.

5. Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist die Zurückhaltung 
von Zahlungen oder die Aufrechnung mit solchen Ansprüchen nicht statthaft, 
es sei denn, die Gegenansprüche des Auftraggebers sind nach Grund und 
Höhe von dem Verlag schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.

allgemeine geschäftsbedingungen


